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6. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 
für den dualen Bachelorstudiengang  
„Elektrotechnik PLuS (Praxisverbund Lehre und Studium)” 
im Fachbereich Energietechnik  
an der Fachhochschule Aachen
vom 7. März 2019

Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), und der Rahmenprüfungsordnung (RPO) für die Bachelor- und Masterstudiengänge 
an der Fachhochschule Aachen vom 1. Februar 2018 (FH-Mitteilung Nr. 3/2018)  hat der Fachbereich Energie technik  folgende 
änderung der Prüfungsordnung vom 17. August 2010 (FH-Mitteilung Nr. 63/2010), zuletzt  geändert durch  änderungsordnung 
vom 27. April 2016 (FH-Mitteilung Nr. 38/2016), erlassen:

Teil 1  |  Änderungen

1. § 3 Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:
„ Es finden in dieser zeit das Modul „Mathematik PLuS 1“ statt, das vom Fachbereich Energietechnik geleistet wird, 
und die Module mit Berufsbezug der Anlage 4, die im Unternehmen und dem Berufskolleg durchgeführt werden.“

2. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

– In Satz 3 wird die Anzahl der Leistungspunkte von „180“ geändert in „210“.

– In Satz 5 wird die Anzahl der Leistungspunkte von „150“ geändert in „180“.

3. In § 10 Absatz 2 Satz 2 wird die Anzahl der Leistungspunkte von „120“ geändert in „150“.

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

– Im Studienplan für das Kernstudium werden nach dem Modul 101280 folgende zeilen eingefügt:

Arbeitsorganisation und Projektplanung 
im Betrieb

- - - 5 TN

Elektrische Betriebsmittel, Anlagen und 
Systeme im Betrieb

- - - 10 TN

Kommunikation im Betrieb - - - 5 TN

Messen, Steuern und Regeln im Betrieb - - - 10 TN

– Im Studienplan für das Kernstudium wird in der Fußzeile der Tabelle die Summe der Leistungspunkte von „88“ 
geändert in „118“.

– In den Studienplänen für das Kern- und das Vertiefungsstudium wird in der Legende am Ende folgender Text 
angehängt:
„ ; 1 LP entspricht einer studentischen Studienleistung von 30 Stunden“

5. In Anlage 2 wird in der Legende am Ende folgender Text angehängt:
„ ; 1 LP entspricht einer studentischen Studienleistung von 30 Stunden“

6. Es wird folgende Anlage 4 eingefügt:
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Anlage 4

Beruflicher Anteil im Studium
Modul-

Nr.
Module LP Prüfung

Arbeitsorganisation und Projektplanung im Betrieb 5 TN

Elektrische Betriebsmittel, Anlagen und Systeme im Betrieb 10 TN

Kommunikation im Betrieb 5 TN

Messen, Steuern und Regeln im Betrieb 10 TN

Teil 2  |  Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Veröffentlichung

(1) diese änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Fachhochschule Aachen 
( FH-Mitteilungen) in Kraft.

(2) Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Energietechnik vom 17. dezember 2018 
sowie der rechtlichen Prüfung durch das Rektorat gemäß Beschluss vom 27. Februar 2019.

Aachen, den 7. März 2019

der Rektor 
der Fachhochschule Aachen 
 
 
gez. Marcus Baumann 
 
Prof. dr. Marcus Baumann


